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Mag. (FH) Markus 
Pusta MA FRICS

• Geschäftsführer 
Finanzen und 
Recht Pusta & 
Partner 
Hausverwaltung

• Vorstand ÖVI

• Betreuer FH-Wien 
+ Vortragender

Ing. Lukas Pusta-Katzian

• Geschäftsführer Technik 
Pusta & Partner 
Hausverwaltung

• Zertifizierter 
Energieausweisersteller

• Zertifizierter 
Objektsicherheits-
Gutachter

• Geprüfter Elektrotechniker 

• Brandschutzwart

http://www.linkedin.com/in/markus-pusta-frics-20897381
https://www.linkedin.com/in/lukas-pusta-katzian-47396321b/
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Das Bauwerksbuch

„Ist ja nur eine Liste“

Das Ergebnis: => Ja

Das ist eine Betriebskostenabrechnung aber auch.

Was ist mit dem Aufwand dahinter?



Bauwerksbuch – Überführung

•  Erhalt und Einpflege des Bauwerksbuches  

• Registrierungsbestätigung kontrollieren

• Einpflegen aller Dokumente

• Durchschnittlich 85 Dateien im Altbau

• Dokumenten Attribuierung 

• Einpflege der Fristen 

• Einpflege der Mängel



Bauwerksbuch – Führung

Ist die erste Überführung des Bauwerksbuchs erledigt, müssen Listen angelegt werden für:

Das Bauwerksbuch

§ 118 (3) (…) Maßnahmen der Einzelbauteilsanierung oder Änderungen am gebäudetechnischen 

System sind von der Eigentümerin oder vom Eigentümer (jeder Miteigentümerin oder jedem 

Miteigentümer) eines Bauwerks zu dokumentieren. Wenn für das Bauwerk ein Bauwerksbuch 

angelegt ist (§ 128a), hat die Dokumentation im Bauwerksbuch zu erfolgen.

§ 129 (1) (…) Instandhaltungsmaßnahmen, durch die öffentliche Interessen berührt werden können, 

sind vom Eigentümer (jedem Miteigentümer) eines Gebäudes mit mehr als zwei Hauptgeschoßen zu 

dokumentieren. Diese Dokumentation ist, gegebenenfalls in elektronischer Form, aufzubewahren und 

muss der Behörde auf Verlangen zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden. Wenn für das Bauwerk 

ein Bauwerksbuch angelegt ist (§ 128a), hat die Dokumentation im Bauwerksbuch zu erfolgen. 



Bauwerksbuch – Führung

Sowie ist eine Mängelliste sowie Zeitplan zur Behebung zu erstellen und aktuell zu halten. 

• Dabei ist zu achten, dass die Behebung bzw. durchgeführte Maßnahme einem bestimmten Mangel zugeordnet werden kann.

• Empfehlung seitens der MA37:

• Je nachdem wie Sie Ihr Dokumentenmanagementsystem aufgebaut haben ergeben sich spätestens jetzt folgende 
Überlegungen: 

Das Bauwerksbuch

§ 128a (4) 

3. den Zeitpunkt der erstmaligen Überprüfung sowie die Intervalle, in denen die 

Überprüfungen in der Folge durchzuführen sind;

(…)

5. die Ergebnisse der durchgeführten Überprüfungen mit Ausnahme jener 

Überprüfungen, die für Bauteile nach anderen bundes- oder landesgesetzlichen 

Vorschriften durchzuführen sind;

6. ein aktuelles Verzeichnis der Baugebrechen sowie einen Plan zu deren 

Behebung, wenn im Zuge einer Überprüfung solche festgestellt wurden;

7. eine Dokumentation der Maßnahmen oder Änderungen gemäß § 118 Abs. 3.

<= Fristenbuch

<= Mangellisten/Schadensliste

<= Mangellisten/Schadensliste



Bauwerksbuch – Ergänzende Verwaltungsarbeiten ab 
Erstellung

• Führung des Bauwerkbuches       
• Jährliche Beauftragung zur Durchsicht der MA37

• Das ist nötig um mögliche Änderungen bei den Einreichungen, Fertigstellungen zu dokumentieren

• => Sie sind Haftbar (siehe § 128a (5) … ist eine Hausverwaltung bestellt)   

• Einpflege der relevanten (neuen) Dokumente in das Dokumentenmanagementsystem
• Laufende Dokumenten Attribuierung nötig

• Laufende Aktualisierung der Mängel und Schadenliste     
• Erstellung eines Tickets/Listeneintrages für jede Wartung/Prüfung

• Erstellung eines Tickets/Listeneintrages für jede daraus ergebenen Mangel/Schaden

• Erstellung eines Tickets/Listeneintrages für jede Instandhaltung, Maßnahme   

• Dokumentation (Foto/Gutachten)   

• Dokumenten Attribuierung 

• Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen, und Erledigung 

• Beauftragung der jährlichen Kontrolle (B1300)      

• Zugangsschaffung Allgemeinfläche   

• Informationsbeschaffung für den Techniker 

• Fristenbuch pflegen 
• Eintragung der aus den Prüfungen neu ergebenen Fristen

• Beauftragung der aus dem Bauwerksbuch resultierenden vertiefenden Untersuchungen

• Kenntnisbringung an den Eigentümer     

• Aufbereitung     

12.11.2025 Hausversammlung

<= spätestens jetzt ist für jedes Objekt in dem ein Bauwerksbuch 

existiert, jährlich eine B1300/od. ähnliche 

Objektsicherheitsprüfung durchzuführen.

<= spätestens jetzt ist für jedes Objekt in dem ein Bauwerksbuch 

existiert, Elektro-, Gas-, Kanal-, etc… Überprüfungen 

durchzuführen.



Größtenteils über 

B1300

Gesonderte 

Fachüberprüfungen



Überführung Mängel 
Begutachtung/Mangelbehebung

Das Bauwerksbuch

• Protokollierung der Begehung nach 
B1300 od. alternative ähnliche 
Begehung als eigener Listenpunkt 
nach Empfehlung MA37.

• Protokollierung der sich daraus 
ergebenen Mängel als eigener 
Listenpunkt nach Empfehlung 
MA37.



Bauwerksbuch – Weiterführende To-Dos für 
Unternehmer/Geschäftsführer Teil 1

• Digitalisierung:
• Spätestens mit Einführung des Bauwerksbuches muss verpflichtend digitalisiert werden.

• Überlegung mit welcher Variante des Dokumentenmanagements wird gearbeitet oder 
stelle ich um:
• Ist meine Verwaltungssoftware Bauwerksbuchfit?

• Welche Alternativen gibt es am Markt, welche Anbieter gibt es?

• CRM + Dokumentenmanagement als All Inclusive Lösung oder Einzelsoftwarelösungen als Ergänzung zu 
bestehenden Systemen.

• Genügend Speicherplatz?
• Sind meine Speicherkapazitäten ausreichend. Muss ich zusätzlichen Speicher anschaffen?

• Hab ich genügend Rechenleistung für ein Ticketsystem. Muss ich zusätzliche Server anschaffen?

• Genügend Ressourcen?
• Genügend Mitarbeiter für die Ersterstellung.

• Genügend Mitarbeiter für die laufende Betreuung.

• Komme ich mit dem laufenden Honorar aus? (=> Nein werden Sie nicht)

Das Bauwerksbuch



Bauwerksbuch – Weiterführende To-Dos für 
Unternehmer/Geschäftsführer Teil 2

• Info an Eigentümer/Auftraggeber
• Wurden Eigentümer über die Tatsache der Existenz des Bauwerksbuchs informiert?

• Wurden Eigentümer über den Mehraufwand, und Kosten (Erstellung, und Verwaltung) informiert?

• Wie verschränke ich das Bauwerksbuch mit meiner täglichen Arbeit?
• Sind meine Prozesse Bauwerksbuchfit?

• Werden Schäden/Mängel digital (automatisch) erfasst?

• Schulung der Mitarbeiter rechtlich und bezüglich Haftung, und dass sie Auskunft an interessierte Eigentümer 
geben können.

• Schulung der Mitarbeiter organisatorisch bzw. bezüglich Prozessumstellung.

• Partner für Bauwerksbuch und B1300?
• Habe ich einen Partner der mir die Bauwerksbücher erstellt und laufende B1300 Gutachten durchführt?

Das Bauwerksbuch



Wichtige Schlagwörter für 
uns Verwalter

12.11.2025 Das Bauwerksbuch

§ 128 a (5)Das Bauwerksbuch ist von der Eigentümerin oder vom Eigentümer (Miteigentümerin oder 

Miteigentümer), wenn für das Gebäude eine Hausverwaltung bestellt ist von dieser, in 

elektronischer Form zu führen und der Behörde auf Verlangen zur Einsicht zur Verfügung zu stellen.

§ 118 (3) (…) Maßnahmen der Einzelbauteilsanierung oder Änderungen am gebäudetechnischen 

System sind von der Eigentümerin oder vom Eigentümer (jeder Miteigentümerin oder jedem 

Miteigentümer) eines Bauwerks zu dokumentieren. Wenn für das Bauwerk ein Bauwerksbuch 

angelegt ist (§ 128a), hat die Dokumentation im Bauwerksbuch zu erfolgen.

§ 129 (1) (…) Instandhaltungsmaßnahmen, durch die öffentliche Interessen berührt werden können, 

sind vom Eigentümer (jedem Miteigentümer) eines Gebäudes mit mehr als zwei Hauptgeschoßen zu 

dokumentieren. Diese Dokumentation ist, gegebenenfalls in elektronischer Form, aufzubewahren und 

muss der Behörde auf Verlangen zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden. Wenn für das Bauwerk 

ein Bauwerksbuch angelegt ist (§ 128a), hat die Dokumentation im Bauwerksbuch zu erfolgen. 



Weiterführende Informationen

12.11.2025 Das Bauwerksbuch



Linksammlung - Recht

§ 118 Abs 3 BO für Wien Energieeinsparung und Wärmeschut:

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000006&FassungVom=2025-02-
06&Artikel=&Paragraf=118&Anlage=&Uebergangsrecht=

§ 128a BO – Bauwerksbuch: 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000006&FassungVom=2025-02-
06&Artikel=&Paragraf=128a&Anlage=&Uebergangsrecht=

§ 128b BO – Gebäudedatenbank:

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000006&FassungVom=2025-02-
06&Artikel=&Paragraf=128b&Anlage=&Uebergangsrecht=

§ 128c BO – Bauwerksbuchdatenbank:

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000006&FassungVom=2025-02-
06&Artikel=&Paragraf=128c&Anlage=&Uebergangsrecht=

§ 129 Abs 2 BO - Benützung und Erhaltung der Gebäude:

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000006&FassungVom=2025-02-
06&Artikel=&Paragraf=129&Anlage=&Uebergangsrecht=

§ 135 BO  - Baustrafen:

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000006&FassungVom=2025-02-
06&Artikel=&Paragraf=135&Anlage=&Uebergangsrecht=12.11.2025 Das Bauwerksbuch

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000006&FassungVom=2025-02-06&Artikel=&Paragraf=118&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000006&FassungVom=2025-02-06&Artikel=&Paragraf=118&Anlage=&Uebergangsrecht=
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